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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates  
der Ortsgemeinde Büchenbeuren vom 30.08.2019  

im Sitzungssaal des „Alten Amtes“, 
Hauptstraße 40, 55491 Büchenbeuren 

 
 
Anwesend: 
Guido Scherer, Ortsbürgermeister als Vorsitzender  
1. Beigeordneter und Ratsmitglied Rainer Fink  
3. Beigeordneter und Ratsmitglied Peter Kaufmann 
Ina Bernhard, Ratsmitglied 
Christian Eiserloh, Ratsmitglied   
Harald Fink, Ratsmitglied  
Linda Geißler-Sülzle, Ratsmitglied 
Wolfgang Hasselbach, Ratsmitglied 
Frank Hillen, Ratsmitglied 
Rolf Legran, Ratsmitglied  
Jürgen Schäfer, Ratsmitglied  
Holger Schoddel, Ratsmitglied  
Volker Winter, Ratsmitglied 
Alexander Zaft, Ratsmitglied 
 
Es fehlte entschuldigt: 
2. Beigeordneter und Ratsmitglied Dr. Jürgen Alpers  
Frank Schüler, Ratsmitglied  
Angela Thomas, Ratsmitglied 
 
Von der Verwaltung anwesend: 
Oberverwaltungsrat Hans-Jürgen Dietrich als Protokollführer 
 
 
Ferner anwesend: 
--- 
 
 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ende: 20:45 Uhr 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte der Vorsitzende die Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates fest. Einwendungen 
wurden nicht erhoben. 
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TOP 1 – Verpflichtung der Ratsmitglieder 
 
Der Vorsitzende verpflichtete die bei der Ortsgemeinderatswahl am 26.05.2019 
gewählten Ratsmitglieder Ina Bernhard und Christian Eiserloh, die in der 
konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates am 28.06.2019 entschuldigt fehlten, 
namens der Ortsgemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Pflichten (§ 30 Abs. 2 Satz 1 GemO).  
 
Er verwies dabei insbesondere auf die nach der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) bestehende Schweigepflicht (§ 20 GemO), Treuepflicht (§ 21 GemO), den 
erforderlichen Ausschluss von Ratsmitgliedern von der Beratung und 
Beschlussfassung bei Vorliegen von Ausschließungsgründen (§ 22 GemO) und das 
Arbeiten zum Gemeinwohl (§ 30 Abs. 1 GemO). 
 
- Ohne Beschlussfassung 
 
 
TOP 2 – Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 28.06.2019 
 
Gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates 
Büchenbeuren vom 28.06.2019, die den Ratsmitgliedern mit der Einladung zur 
heutigen Sitzung zugestellt worden war, wurden keine Bedenken erhoben. 
 
- ohne Beschlussfassung 
 
 
TOP 3 – Beschluss der Verbandsordnung und Beitrittsbeschluss zur Gründung   
              des „Zweckverband Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ 
 
Kommunale Gebietskörperschaften können Aufgaben, zu deren Erfüllung sie 
berechtigt oder verpflichtet sind, gemeinsam wahrnehmen. Zur gemeinsamen 
Wahrnehmung von Aufgaben können u.a. Zweckverbände gebildet werden, soweit 
nicht eine besondere Rechtsform für die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben 
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist. 
 
ln den Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren stehen nur noch sehr wenige 
unbebaute Gewerbeflächen bzw. ungenutzte gewerbliche Bestandsflächen zur 
Verfügung. Damit kann sowohl der hohen Nachfrage von örtlichen Gewerbebetrieben 
als auch den zunehmenden Nachfragen insbesondere für den regionalen und örtlichen 
Bedarf nicht nachgekommen werden. Für beide Kommunen erfordert dies die 
dringende Neuausweisung von Gewerbeflächen, um neue attraktive und 
verkehrsgünstige Gewerbegrundstücke anbieten zu können. Dies ist auch erforderlich, 
um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beider Kommunen zu stärken und weitere 
Arbeitsplätze im Rhein-Hunsrück-Kreis zu schaffen. 
 
Beide Gemeinden haben sich deshalb entschlossen, das interkommunale 
Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75 gemeinsam zu entwickeln. Die 
Kooperation erlaubt eine Optimierung in Hinblick auf Städtebau, Erschließung und 
Vermarktung sowie eine Minimierung des Eingriffs in die Natur. Zudem können damit 
Teilflächen der vorhandenen Industriebrache Felke wieder reaktiviert werden. Zur 
Verwirklichung dieser Ziele möchten beide Kommunen den interkommunalen 
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„Zweckverband Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ im Sinne des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit - KomZG - i.d.F. vom 22.12.1982, zuletzt 
geändert am 02.03.2017, gründen und eine Verbandsordnung vereinbaren. Die 
Ortsgemeinderäte Sohren (22.05.2019) und Büchenbeuren (24.05.2019) haben hierzu 
bereits jeweils einstimmig einen gleichlautenden Grundsatzbeschluss gefasst. 
 
Die Verwaltung hat am 07.06.2019 einen dem Grundsatzbeschluss entsprechenden 
Entwurf der Verbandsordnung gefertigt, der Kommunalaufsicht Kreisverwaltung des 
Rhein-Hunsrück-Kreises vorgelegt und am 26.06.2019 dort abgestimmt. Im Ergebnis 
wurde die ausführliche Vorlage gelobt und außer redaktionellen Änderungen keine 
Bedenken vorgetragen. Die dem Ortsgemeinderat in der gemeinsamen 
Informationsveranstaltung mit dem Ortsgemeinderat Sohren am 05.08.2019 zur 
heutigen Sitzung vorgelegte Fassung der Verbandsordnung ist daher geeignet, nach 
Beschlussfassung in den Ortsgemeinderäten gemäß § 4 Abs. 2 des KomZG von der 
Kommunalaufsicht festgestellt zu werden. 
 
In der gemeinsamen Informationsveranstaltung gab es lediglich noch 
Diskussionsbedarf bezüglich der Zahlung eines Sitzungsgeldes. In der ursprünglichen 
Fassung war kein Sitzungsgeld vorgesehen, in der Informationsveranstaltung wurde 
von Mitgliedern des Ortsgemeinderates Sohren 20,00 € Sitzungsgeld für die Mitglieder 
der Verbandsversammlung bei der Teilnahme an Sitzungen gewünscht, was von 
Mitgliedern des Ortsgemeinderates Büchenbeuren aus Kostengründen und dem 
eigenen Verständnis vom Ehrenamt verneint wurde. Deshalb wurde in der aktuellen 
Sitzungsvorlage in § 8 Abs. 2 eine alternative Formulierung mit bzw. ohne Sitzungsgeld 
wie folgt dargestellt:  
 
§ 8 Abs. 2 Alternative 1 ohne Sitzungsgeld:  
„Der Verbandsvorsteher sowie sein Stellvertreter und die Mitglieder der 
Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen und an 
Dienstgeschäften außerhalb von Sitzungen keine gesonderte 
Aufwandentschädigungen oder Sitzungsgelder vom Zweckverband.“ 
 
§ 8 Abs. 2 Alternative 2 mit Sitzungsgeld: 
„Der Verbandsvorsteher sowie sein Stellvertreter erhalten keine gesonderten 
Aufwandentschädigungen vom Zweckverband. Zur Abgeltung der notwendigen baren 
Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen erhalten die Mitglieder der 
Verbandsversammlung für die Teilnahme an Sitzungen eine Entschädigung. Die 
Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20,00 €. 
Sonstige Kosten werden nicht erstattet.“ 
 
Der Ortsgemeinderat Sohren hat zwischenzeitlich am 27.08.2019 die 
Verbandsordnung und Beitrittsbeschluss zur Gründung des „Zweckverband 
Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ einstimmig mit der Zahlung von 
Sitzungsgeld beschlossen. 
 
Im Ortsgemeinderat ist man sich grundsätzlich darüber einig, dass der Beschluss der 
Verbandsordnung nicht an dem Thema Sitzungsgeld scheitern darf. Ratsmitglied 
Wolfgang Hasselbach beantragt deshalb getrennte Abstimmung über die Zahlung von 
Sitzungsgeld und über die Verbandsordnung insgesamt mit Beitrittsbeschluss. Der 
Antrag wird angenommen. 
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Abstimmungsergebnis: 
- Beschlossen bei 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen 
 
Der Antrag von Ortsbürgermeister Guido Scherer, in § 8 Abs. 2 die Alternative 2 mit 
der Zahlung von Sitzungeld zu beschließen wird mehrheitlich angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
- Beschlossen bei 11 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltungen 
 
Sodann beschließt der Ortsgemeinderat Büchenbeuren über die Verbandsordnung 
und den Beitrittsbeschluss zur Gründung des „Zweckverband Gewerbegebiet Sohren-
Büchenbeuren an der K 75“ wie folgt: 
 
Die kommunalen Gebietskörperschaften Ortsgemeinde Sohren und Ortsgemeinde 
Büchenbeuren vereinbaren auf der Grundlage des Landesgesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die Gründung des „Zweckverband 
Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ zur gemeinsamen Planung, 
Entwicklung, Erschließung und Vermarktung eines interkommunalen Gewerbegebiets 
auf den Gemarkungen Sohren und Büchenbeuren. Auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 
KomZG vereinbaren und beschließen die beiden Ortsgemeinden dazu die zur heutigen 
Sitzung vorgelegte Verbandsordnung. Übereinstimmend stimmen beide 
Ortsgemeinderäte den Inhalten der Verbandsordnung zu. Das Verbandsgebiet soll 
sich über die dargestellten Flächen der der Verbandsordnung beigefügten Karte 
erstrecken. Die Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren treten dem „Zweckverband 
Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ auf der Grundlage der 
vorliegenden Verbandsordnung bei. Die Verwaltung wird beauftragt, die mit der 
Einrichtungsbehörde Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises, Simmern, bereits 
abgestimmte und von den Ortsgemeinderäten Sohren und Büchenbeuren 
beschlossene Verbandsordnung als Einrichtungsbehörde zur Feststellung 
zuzuschicken. Zur Gründung ist die Feststellung im amtlichen Bekanntmachungsorgan 
zu veröffentlichen. Nach der formalen Gründung des Zweckverbandes ist 
baldmöglichst zur konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung einzuladen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
- Beschlossen bei 14 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltungen 
 
Damit hat die beschlossene Verbandsordnung folgenden Wortlaut: 

 
 
Verbandsordnung 
„Zweckverband Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75" 
Präambel 
ln den Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren stehen nur noch sehr wenige 
unbebaute Gewerbeflächen bzw. ungenutzte gewerbliche Bestandsflächen zur 
Verfügung. Damit kann sowohl der hohen Nachfrage von örtlichen Gewerbebetrieben 
als auch den zunehmenden Nachfragen insbesondere für den regionalen und örtlichen 
Bedarf nicht nachgekommen werden. Für beide Kommunen erfordert dies die 
dringende Neuausweisung von Gewerbeflächen, um neue attraktive und 
verkehrsgünstige Gewerbegrundstücke anbieten zu können. Dies ist auch erforderlich, 
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um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beider Kommunen zu stärken und weitere 
Arbeitsplätze im Rhein-Hunsrück-Kreis zu schaffen. 
Beide Gemeinden haben sich deshalb entschlossen, das interkommunale 
Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75 gemeinsam zu entwickeln. Diese 
Kooperation erlaubt eine Optimierung in Hinblick auf Städtebau, Erschließung und 
Vermarktung sowie eine Minimierung des Eingriffs in die Natur. Zudem können damit 
Teilflächen der vorhandenen Industriebrache Felke wieder reaktiviert werden. 
Zur Verwirklichung der Ziele gründen beide Kommunen einen Zweckverband im Sinne 
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit - KomZG - i.d.F. vom 22.12.1982, 
zuletzt geändert am 02.03.2017, und vereinbaren auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 
KomZG nachfolgende Verbandsordnung. 
Die Verbandsordnung bezieht sich auf eine Gesamtfläche von ca. 14,72 ha, wovon 
sich ca. 9,17 ha (= ca. 62,30 %) auf die Gemarkung Sohren und ca. 5,55  ha (= ca. 
37,70 %) auf die Gemarkung Büchenbeuren verteilen.  

 
§1 
Mitglieder, Name, Rechtsform, Sitz und Gebiet des Zweckverbands 
(1) Die Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren - nachfolgend Mitgliedsgemeinden 
genannt - bilden den „Zweckverband Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 
75“. Der Zweckverband - im Folgenden ,,Verband" genannt - ist eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts. Er hat im Rahmen der Gesetze das Recht zur Selbstverwaltung. 
Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung. Die Verwaltungsgeschäfte werden hierbei von der 
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg wahrgenommen. 
(2) Der Verband hat seinen Sitz in Kirchberg. Die postalische Anschrift lautet: 
„Zweckverband Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“, 
Verbandsgemeindeverwaltung, Marktplatz 5, 55481 Kirchberg. 
(3) Das Verbandsgebiet besteht aus den Grundstücksflächen, die sich innerhalb der 
Darstellung „Abgrenzung Verbandsgebiet Zweckverband“ in der als Anlage dieser 
Verbandsordnung beigefügten Karte befinden. Dabei liegt das Verbandsgebiet auf 
Teilen der Gemarkung Sohren und Büchenbeuren. Erfasst werden durch die 
Abgrenzung (Teil-)Flächen der Grundstücke Gemarkung Sohren, Flur 14, Flurstücke 
Nrn. 11/1 (25.725 m²), 11/3 (1.473 m²), 11/9 teilweise (61.120 m²), und 12 (3.396 m² 
Wegeparzelle) = Gesamtgrundstückfläche Sohren 91.714 m² (~ 9,17 ha) sowie 
Gemarkung Büchenbeuren, Flur 4, Flurstücke Nrn. 14/2 (8.009 m²), 15 (902 m²), 16 
(1.728 m²), 17/1 (2.589 m²), 19/1 (2.762 m²), 19/2 (39.249 m²) und 28 (206 m² 
Wegeparzelle) = Gesamtgrundstücksfläche Büchenbeuren 55.545 m² (~ 5,55 ha).  
Im vorgesehenen Bebauungsplanverfahren ist es nicht ausgeschlossen, dass sich das 
Plangebiet verändert, d.h. dass Flächen hinzukommen oder wegfallen. In diesem Fall 
wird eine Änderung dieser Verbandsordnung erforderlich. Dies gilt nicht im Falle von 
Ersatzmaßnahmen (externe Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz). 
 
§2 
Aufgaben, Pflichten und Rechte des Verbands 
(1) Dem Verband wird die Aufgabe der Planung, Entwicklung, Erschließung und 
Vermarktung eines interkommunalen Gewerbegebietes im Verbandsgebiet 
übertragen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird der Verband ermächtigt, im 
Verbandsgebiet Grundstücke zu erwerben und zu veräußern, Unternehmen 
anzusiedeln sowie Gebäude und Anlagen zu errichten. 
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Dem Verband wird auch die Aufgabe übertragen, die dafür notwendigen öffentlichen 
Einrichtungen und die erforderlichen Anlagen im Verbandsgebiet zu unterhalten, 
soweit in dieser Verbandsordnung nichts anderes bestimmt ist. 
Die Erschließung soll abschnittsweise entsprechend dem Bedarf und der 
Leistungsfähigkeit des Verbands erfolgen. 
Soweit sich Grundstücke bereits im Eigentum einer Mitgliedsgemeinde befinden, 
werden diese dem Verband zum vereinbarten Kaufpreis von 5,00 € je m² für alle 
Grundstücke im Verbandsgebiet übertragen. Soweit eine Mitgliedsgemeinde 
Grundstücke im Verbandsgebiet erst in der Gründungsphase des Zweckverbandes 
gekauft hat, werden diese dem Zweckverband zum Buchwert übertragen. 
(2) Der Verband übernimmt für das Verbandsgebiet die Aufgaben eines 
Planungsverbandes im Sinne des § 205 Abs. 1 BauGB für die verbindliche 
Bauleitplanung (Bebauungspläne) und für örtliche Bauvorschriften nach § 88 LBauO 
(§ 205 Abs. 6 BauGB). 
Dem Verband werden - mit Ausnahme der Flächennutzungsplanung, die gemäß § 203 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 67 Abs. 2 GemO der Verbandsgemeinde Kirchberg obliegt, - 
alle Aufgaben übertragen, die den Gemeinden nach dem Baugesetzbuch zustehen, 
insbesondere 
1. die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) und Satzungen nach § 34 Abs. 4 

BauGB 
2. die Ausübung von gesetzlichen Vorkaufsrechten (§§ 24 ff. BauGB) einschließlich 

dem Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung nach § 25 BauGB, 
3. die Erklärung des Einvernehmens bei der Entscheidung nach den §§ 31,33 bis 35 

BauGB über die Zulässigkeit von Vorhaben (§ 36 BauGB) und bei anderen im 
BauGB vorgesehenen Fällen des gemeindlichen Einvernehmens, 

4. die Durchführung bodenordnender Maßnahmen (Umlegung, Grenzregelung) (§§ 
45 bis 84 BauGB), 

5. die Befugnis, zum Vollzug des Bebauungsplans notwendige Enteignungen zu 
beantragen, 

6. die Erschließung nach §§ 123 ff. BauGB mit Ausnahme der Versorgung mit Wasser 
und der Entsorgung von Abwasser, 

7. der Erlass von Satzungen (Veränderungssperre) nach §§ 14 bis 18 BauGB, 
8. die Anordnung städtebaulicher Gebote (§§ 175 bis 179 BauGB), 
9. der Abschluss von Erschließungsverträgen nach § 11 BauGB und 
10. der Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB. 
(3) Der Verband trägt ferner die Straßenbaulast nach § 14 LStrG; insbesondere die 
Verkehrssicherungspflicht, die Beleuchtungs-, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht. 
(4) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Verband der Mitgliedsgemeinden 
oder Dritter bedienen. 
(5) Das Recht und die Pflicht zur Erfüllung der Aufgaben gehen nach § 3 KomZG auf 
den Verband über.  
(6) lm Rahmen seiner Aufgaben stehen dem Verband nach § 7 Abs. 1 KomZG 
innerhalb des Verbandsgebiets auch die Satzungsbefugnisse einschließlich des 
Rechts zur Erhebung von Gebühren und Beiträgen (insbesondere 
Erschließungsbeiträge im Sinne von §§ 127 bis 135 BauGB und Abgaben nach dem 
Kommunalabgabengesetz) und sonstigen Entgelten sowie die Befugnis für die 
Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zu, soweit in dieser Verbandsordnung 
nichts anderes geregelt ist. 
(7) Der Verband regelt durch gesonderte öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der 
Verbandsgemeinde Kirchberg die Zuständigkeit und die Kostentragung für Einsätze 
der Feuerwehr im Verbandsgebiet. 
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(8) Der Verband regelt die Sicherstellung der Wasserversorgung mit den 
Zweckverbänden Wasserwerk Hunsrück I und II und der Abwasserbeseitigung mit den 
Verbandsgemeindewerken Kirchberg einschließlich der Planung, Herstellung und 
Benutzung der erforderlichen Anlagen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes 
sowie der Kostentragung durch den Abschluss gesonderter öffentlich-rechtlicher 
Vereinbarungen. 
(9) Die Gemeinden Sohren und Büchenbeuren übertragen dem Verband das Recht 
zur Zustimmung zur Ablösung von Stellplatzverpflichtungen nach § 47 Abs. 4 LBauO; 
die Ablösungsbeträge stehen dem Verband zu. 
 
§3 
Ersatz von Aufwendungen 
(1) Der Verband leistet an die Mitgliedsgemeinden Kostenersatz für Aufwendungen, 
die im Zusammenhang mit der Entwicklung, Planung und Erschließung des 
interkommunalen Gewerbegebiets vor Gründung des Zweckverbandes entstanden 
sind und die bis zu einem Jahr nach Gründung des Zweckverbandes nachgewiesen 
werden können und die nicht durch Zuschüsse, Beiträge oder sonstige Entgelte Dritter 
gedeckt sind.  
(2) Ebenso wird sich der Verband bei der Erweiterung oder Modernisierung öffentlicher 
Einrichtungen bzw. Anlagen der Mitgliedsgemeinden oder Dritter beteiligen, wenn die 
se Maßnahmen mittelbar oder unmittelbar mit der Ver- oder Entsorgung des 
Verbandsgebiets zusammenhängen oder ohne das Verbandsgebiet nicht entstehen 
würden.  
 
§4 
Organe des Verbands 
Organe des Verbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. 
 
§5 
Verbandsversammlung, Stimmrecht   
(1) Der Verbandsversammlung gehören die Ortsbürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden kraft Amtes (§ 47 Abs. 1 GemO) sowie 4 weitere Vertreter der 
Gemeinde Sohren und 4 weitere Vertreter der Gemeinde Büchenbeuren an. Jeder 
Vertreter hat eine Stimme. 
(2) Die Ortsbürgermeister werden im Verhinderungsfall durch die Beigeordneten nach 
§ 50 Abs. 2 GemO vertreten. Die weiteren Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde und 
deren Stellvertreter werden nach jeder regelmäßigen Gemeinderatswahl vom 
jeweiligen Gemeinderat aus seiner Mitte auf die Dauer der Amtszeit der Gemeinderäte 
(§ 29 Abs. 1 GemO) gewählt. Die Wahl ist widerruflich.  
(3) Scheidet ein weiterer Vertreter oder ein Stellvertreter vorzeitig aus dem 
Gemeinderat aus, endet damit auch seine Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung. 
Für den Rest der Wahlperiode des Gemeinderats wird ein Nachfolger gewählt. Die 
Wahl ist widerruflich. 
(4) Die Zusammensetzung der jeweils 4 entsendeten Vertreter aus den 
Ortsgemeinderäten Sohren und Büchenbeuren bestimmt sich nach dem politischen 
Meinungs- und Kräfteverhältnis der Parteien bzw. Wählergruppen im jeweiligen 
Ortsgemeinderat. Da der Zweckverband nur aus kommunalen Gebietskörperschaften 
besteht, müssen die Stimmen eines Verbandsmitglieds entsprechend § 8 Abs. 3 Nr. 1 
KomZG  bei Beschlüssen der Verbandsversammlung, sofern sie nicht die Änderung 
der Verbandsordnung betreffen, nicht einheitlich abgegeben werden und die Vertreter 
der Verbandsmitglieder sind nicht an Richtlinien oder Weisungen gebunden. Diese 
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Bestimmung der Verbandsordnung ist von der Errichtungsbehörde aufzuheben, wenn 
ein Verbandsmitglied es beantragt.   
 (5) Beschlüsse werden, soweit in dieser Verbandsordnung oder im KomZG nichts 
anderes geregelt ist, mit Stimmenmehrheit gefasst.  
 
§ 6 
Aufgaben und Geschäftsgang der Verbandsversammlung 
(1) Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verbands. Sie ist für alle 
Angelegenheiten des Verbands zuständig, für die nicht der Verbandsvorsteher 
zuständig ist, 
insbesondere  
1. für die Wahl des Verbandsvorstehers und seines Stellvertreters, 
2. für die Änderung der Verbandsordnung sowie die Auflösung des Verbands und die 

Auseinandersetzungsvereinbarung, 
3. für den Erlass von Satzungen des Verbands einschließlich der Haushaltssatzung, 

Nachtragssatzungen und der Bebauungspläne, 
4. für die Feststellung der Jahresrechnung des Verbands und der Jahresabschlüsse 

etwaiger Sonderrechnungen für Sondervermögen, 
5. über die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, insbesondere über die Vergabe 

von Lieferungen und Leistungen nach VOB und VOL, soweit sie nicht in die 
Zuständigkeit des Verbandsvorstehers fallen, 

6. für die Entscheidung über die Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhebung 
von Einrichtungen des Verbands, 

7. für die Beschlussfassung über Maßnahmen, die sich sonst erheblich auf den 
Haushalt des Verbands auswirken oder die kommunalpolitisch bedeutsam sind, 

8. für die Durchführung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, 
wenn im Einzelfall der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis des 
Verbandes mehr als 10.000 € beträgt,  

9. für die Übertragung von Aufgaben auf den Verbandsvorsteher und 
10. für den An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken. 
(2) Auf die Verbandsversammlung finden unbeschadet der Bestimmungen des § 8 
KomZG die Bestimmungen der Gemeindeordnung über den Geschäftsgang des 
Gemeinderats entsprechende Anwendung, soweit in dieser Verbandsordnung nichts 
anderes geregelt ist.  
(3) Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert, 
jedoch mindestens einmal im Jahr. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn 
es eine Mitgliedsgemeinde unter Angabe der Verhandlungsgegenstände, für die die 
Verbandsversammlung zuständig ist, verlangt. 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Verbandsmitglieder und mehr als die Hälfte der Stimmen vertreten sind. 
(5) lst die Verbandsversammlung nicht beschlussfähig, muss eine zweite Sitzung 
stattfinden, in der die Verbandsversammlung beschlussfähig ist, auch wenn weniger 
als die Hälfte der Stimmen vertreten sind; bei der Einberufung der zweiten Sitzung ist 
hierauf hinzuweisen. 
(6) Die Verbandsversammlung beschließt mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen, 
soweit in dieser Verbandsordnung nichts anderes geregelt ist. 
 
§7 
Verbandsvorsteher 
(1) Die Verbandsversammlung wählt einen Verbandsvorsteher und einen 
Stellvertreter. Der Verbandsvorsteher soll gesetzlicher Vertreter eines 
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Verbandsmitglieds sein, das kommunale Gebietskörperschaft ist. Ein gewählter 
Verbandsvorsteher, der nicht einer Mitgliedsgemeinde angehört, hat kein Stimmrecht. 
Die Amtszeit für den Verbandsvorsteher und seinen Stellvertreter ist an die Dauer der 
Wahlzeit der kommunalen Vertretungen gebunden (§ 9 KomZG). Scheidet der 
Verbandsvorsteher aus der Verbandsversammlung aus, so wird für den Rest der 
Amtszeit ein Nachfolger gewählt. Nach Ablauf der Amtszeit des Verbandsvorstehers 
und seines Stellvertreters nehmen diese ihre Funktion bis zu einer Neuwahl wahr. 
(2) ln dringenden Angelegenheiten, die nicht bis zu einer ohne Frist und formlos 
einzuberufenden Sitzung der Verbandsversammlung aufgeschoben werden können, 
entscheidet der Verbandsvorsteher anstelle der Verbandsversammlung. Der 
Verbandsvorsteher soll die Entscheidung im Benehmen mit seinem Stellvertreter 
treffen. Die Gründe für die Eilentscheidung sind der Verbandsversammlung in der 
nächsten Sitzung mitzuteilen. 
(3) Die Stellung und die Aufgaben des Verbandsvorsteher ergeben sich aus § 9 
KomZG und aus den entsprechend anzuwendenden Vorschriften der 
Gemeindeordnung über den Bürgermeister. Danach ist er gesetzlicher Vertreter des 
Verbands und Vorsitzender der Verbandsversammlung. Die Verbandsverwaltung wird 
gemäß § 9 dieses Vertrages der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg übertragen. 
(4) ln eigener Zuständigkeit erledigt er die Geschäfte der laufenden 
Verbandsverwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder von der 
Verbandsversammlung übertragenen Aufgaben. Soweit er nicht ohnehin nach diesen 
Bestimmungen zuständig wäre, entscheidet er 
1. über die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, insbesondere über die Vergabe 

von Lieferungen und Leistungen bis zu 10.000 € im Einzelfall, 
2. über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie 

unerheblich sind,  
3. die Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplans in unbeschränktem 

Umfang, 
4. über die unbefristete Niederschlagung und Erlass von Forderungen bei 

unerheblichen Beträgen, 
5. über die Vermietungen und Verpachtungen, die einzeln nicht mehr als 5.000 € pro 

Jahr erbringen und 
6. Durchführung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn 

im Einzelfall der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis des Verbandes 
nicht mehr als 10.000 € beträgt. 

 
§8 
Ehrenamtliche Tätigkeit 
(1) Der Verbandsvorsteher sowie sein Stellvertreter und die Mitglieder der 
Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für Ihre Tätigkeit gelten die 
Vorschriften der GemO entsprechend. 
(2) Der Verbandsvorsteher sowie sein Stellvertreter erhalten keine gesonderten 
Aufwandentschädigungen vom Zweckverband. Zur Abgeltung der notwendigen baren 
Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen erhalten die Mitglieder der 
Verbandsversammlung für die Teilnahme an Sitzungen eine Entschädigung. Die 
Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20,00 €. 
Sonstige Kosten werden nicht erstattet. 
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§9 
Geschäftsführung 
(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verband der 
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg und ggf. geeigneter Bediensteter der 
Mitgliedsgemeinden.  
(2) Eine eigene Geschäftsführung ist nicht vorgesehen. Die 
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg führt die Verwaltungsgeschäfte des 
Zweckverbandes gemäß § 68 GemO in dessen Namen und in dessen Auftrag; sie ist 
dabei an Beschlüsse der Verbandsversammlung und an Entscheidungen des 
Verbandsvorstehers gebunden. Der Zweckverband führt als Dienstsiegel das 
Dienstsiegel der Verbandsgemeinde Kirchberg. 
(3) Für die Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, die 
Haushaltsführung und die Rechnungslegung des Verbandes gelten die für die 
Gemeinden maßgebenden Vorschriften sinngemäß. Haushaltsjahr ist das 
Kalenderjahr.  
(4) Entsprechend § 68 Abs. 4 GemO wird der Grundsatz der Einheitskasse in 
Verbandsgemeinden auch auf die Kasse des Zweckverbandes ausgedehnt. Die 
Verbandsgemeindeverwaltung erhält für Ihre Tätigkeit einen 
Verwaltungskostenbeitrag, der sich nach den tatsächlichen Aufwendungen richtet.  
(5) Für vom Zweckverband von den Mitgliedsgemeinden in Anspruch genommenes 
Personal und / oder Sachmittel erhalten diese die Erstattung der notwendigen 
tatsächlichen Kosten auf Nachweis. 
(6) Verletzt ein Bediensteter der Verbandsgemeinde in Ausübung einer 
Verbandsaufgabe die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so haftet 
der Verband. In anderen Fällen haftet die Verbandsgemeinde, für die er tätig ist bzw. 
war. 
 
 
§ 10 
Deckung des Finanzbedarfs 
(1) Der Finanzbedarf des Verbands wird gedeckt durch  
1. Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit,  
2. Zuschüsse, Beiträge und Gebühren Dritter,  
3. Einnahmen aus der Zuführung von Steuereinnahmen gemäß § 11 Abs. 1 bis 3 

dieses Vertrages, 
4. Einnahmen aus den Konzessionsabgaben gemäß § 11 Abs. 4 dieses Vertrages, 
5. Kapitalmarktmittel (Darlehen) und durch  
6. die von den Verbandsmitgliedern zu zahlenden Verbandsumlagen (Finanzierungs-

beiträge). Der Verband erhebt dazu 
a) eine Einlage unmittelbar nach der Gründung des Zweckverbandes zur 

Liquiditätssicherung in Höhe von 50.000 € je Verbandsmitglied, 
b) eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage, die den Finanzbedarf für 

Aufwendungen im Ergebnishaushalt deckt und 
c) eine Investitionskostenumlage, die der restlichen Deckung von Auszahlungen 

für diesen Aufgabenbereich im Finanzhaushalt dient. 
(2) An den Umlagen sind beteiligt  (Hinweis: paritätische Verteilung) 
1.  die Ortsgemeinde Sohren   mit 50 % und 
2.  die Ortsgemeinde Büchenbeuren   mit 50 %. 
(3) Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage werden zu je einem Viertel des 
entsprechenden Haushaltsplanansatzes am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des 
laufenden Haushaltsjahres zur Zahlung fällig. Sofern Haushaltssatzungen und 
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Haushaltspläne des Zweckverbandes bzw. der Mitgliedsgemeinden noch nicht 
bestandskräftig sind, werden ggf. Abschlagszahlungen in Höhe der Vorjahresansätze 
zu den genannten Fälligkeiten gezahlt. 
(4) Die Investitionskostenumlage wird nach Bedarf erhoben. 
 
§ 11 
Abführung von Einnahmen und Verwendung der Einnahmen 
(1) Die Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren führen ihr 
Gewerbesteueristaufkommen abzüglich der Gewerbesteuerumlage innerhalb des 
Gebietes an den Zweckverband ab.  
(2) Die Grundsteuer A von Grundstücken im Verbandsgebiet verbleibt den 
Belegenheitsgemeinden. Die Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren führen ihr 
Istaufkommen der Grundsteuer B innerhalb des Gebietes an den Zweckverband ab; 
die Anteile sind jeweils am Jahresende an den Verband abzuführen. 
(3) Die jeweiligen Steuereinnahmen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 dieses 
Vertrages werden nach § 13 Abs. 4 LFAG in der jeweils gültigen Fassung bei den 
Ermittlungen der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden entsprechend dem 
Umlageschlüssel gemäß § 10 Abs. 2 dieses Vertrages berücksichtigt.  
(4) Die im Verbandsgebiet erwirtschafteten bzw. anfallenden Konzessionsabgaben 
stehen dem Verband zu. Die im Verbandsgebiet erwirtschafteten bzw. anfallenden 
Durchleitungsentgelte stehen den jeweiligen Versorgungsunternehmen zu. 
(5) Die Mitgliedsgemeinden verpflichten sich bei wesentlichen Änderungen der 
Finanzverfassung der Gemeinden, insbesondere des Gewerbesteuergesetzes oder 
des Finanzausgleichsgesetzes, die vorstehenden Regelungen in einer dem Geist und 
dem wirtschaftlichen Zweck dieser Verbandsordnung entsprechenden Weise zu 
überprüfen und ggf. neu zu fassen. 
(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 finden frühestens zum 01.01.2020 
Anwendung.  
(7) Die Einnahmen des Verbandes werden in folgender Reihenfolge verwandt: 

1. Deckung sämtlicher Kosten (Aufwendungen und Ausgaben) des 
Zweckverbandes einschließlich der kalkulatorischen Kosten (AfA), 

2. außerordentliche Tilgung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes, soweit 
wirtschaftlich sinnvoll, 

3. Rückzahlung der jeweiligen Verbandsumlage der Verbandsmitglieder 
entsprechend den Anteilen nach § 10 Abs. 2 dieses Vertrages und 

4. Verteilung der am Jahresschluss nicht benötigten Mittel (Überschuss) an die 
Verbandsmitglieder entsprechend den Quoten nach § 10 Abs. 2 dieses 
Vertrages. 

 
§ 12 
Auflösung 
lm Falle der Auflösung des Verbands wird das nach Tilgung der Schulden verbleibende 
Vermögen des Verbands veräußert und unter den Mitgliedsgemeinden nach dem 
Verhältnis ihrer Anteile an den Umlagen aufgeteilt; eventuell verbleibende Schulden 
gehen im selben Verhältnis auf die Mitgliedsgemeinden über. Die Abwicklung obliegt 
dem Verbandsvorsitzenden. 
Der Verband gilt nach seiner Auflösung als fortbestehend, solange die Abwicklung 
einzelner Geschäfte dies erfordert. 
Zur Auflösung des Zweckverbandes ist ein Beschluss mit einer Mehrheit von 
mindestens zwei Dritteln der verbandsordnungsmäßigen Stimmzahlen der 
Verbandsmitglieder erforderlich. 
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§ 13 
Salvatorische Klausel 
Die Mitgliedsgemeinden sind sich darüber einig, dass die Verbandsordnung bei 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder einer wesentlichen Änderung der dieser 
Verbandsordnung zugrunde liegenden Rechtslage, der dem Finanzierungsschlüssel 
gemäß §§ 11 und 12 zugrunde liegenden Berechnungsgrundlagen, insbesondere des 
kommunalen Finanzausgleiches, dahingehend geändert wird, dass Ziel, Zweck und 
Inhalt der interkommunalen Zusammenarbeit gewahrt bleiben. Gleiches gilt im Falle 
von Lücken. 
 
§ 14 
Entscheidung bei Streitigkeiten 
(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Verband und seinen Mitgliedsgemeinden oder 
seinen Mitgliedsgemeinden untereinander über Rechte und Verbindlichkeiten aus dem 
Verbandsverhältnis, insbesondere über Vermögensauseinandersetzungen, über die 
Aufteilung der Überschüsse oder über die Pflicht zur Tragung der Verbandskosten, ist 
die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis zur Schlichtung 
anzurufen. 
Dies gilt entsprechend, wenn Beschlüsse der Verbandsversammlung zum gleichen 
Gegenstand auch bei einer Wiederholung der Abstimmung daran scheitern, dass 
Stimmengleichheit vorliegt. 
(2) Nach erfolgloser Schlichtung durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung 
Rhein-Hunsrück-Kreis wird die Entscheidung der Kommunalaufsicht der 
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis übertragen. 
 
§ 15 
Öffentliche Bekanntmachungen 
Öffentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im Mitteilungsblatt der 
Verbandsgemeinde Kirchberg. 
 
§ 16 
Übergangsbestimmungen 
Bis zur ersten Wahl des Verbandsvorsitzenden nimmt dessen Aufgaben der 
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Sohren, in seiner Vertretung der 
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Büchenbeuren wahr. 
 
§ 17 
Inkrafttreten der Verbandsordnung 
Die Verbandsordnung tritt am Tage  der  öffentlichen Bekanntmachung der 
Genehmigung und der Verbandsordnung in Kraft. 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) beim Zustandekommen dieser 
Verbandsordnung wird nach § 7 des Landesgesetzes über Kommunale 
Zusammenarbeit (KomZG) i.V.m. § 24 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Verbandsordnung 
gegenüber dem Zweckverband „Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75" 
geltend gemacht worden ist. 
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Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung von Satzungen verletzt worden sind. 
Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat am _________ die vereinbarte 
Verbandsordnung vom __________/_________ gem. § 4 Abs. 2 des Landesgesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (KomZG) festgestellt. 
Die Verbandsordnung und die Feststellung der Verbandsordnung werden am 
_________ in den „Mitteilungen für den Bereich der Verbandsgemeinde Kirchberg 
(Hunsrück)“ amtlich bekannt gemacht. 
 
Anlage: Karte: Abgrenzung Verbandsgebiet Zweckverband 

 
 

 
 
TOP 4 – Wahl der weiteren Vertreter der Ortsgemeinde in der  
              Verbandsversammlung des „Zweckverband Gewerbegebiet  
              Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ 
 
Organe des in Gründung befindlichen „Zweckverband Gewerbegebiet Sohren-
Büchenbeuren an der K 75“ sind gemäß § 4 der Verbandsordnung die 
Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. 

Der Verbandsversammlung des in Gründung befindlichen „Zweckverband 
Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ gehören gemäß § 5 Abs. 1 der 
Verbandsordnung die Ortsbürgermeister der beiden Mitgliedsgemeinden kraft Amtes 
(§ 47 Abs. 1 GemO) sowie 4 weitere Vertreter der Gemeinde Sohren und 4 weitere 
Vertreter der Gemeinde Büchenbeuren an. Jeder Vertreter hat eine Stimme. 

Die Ortsbürgermeister werden gemäß § 5 Abs. 2 der Verbandsordnung im 
Verhinderungsfall durch die Beigeordneten nach § 50 Abs. 2 GemO vertreten. Die 
weiteren Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde und deren Stellvertreter werden nach jeder 
regelmäßigen Gemeinderatswahl vom jeweiligen Gemeinderat aus seiner Mitte auf die 
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Dauer der Amtszeit der Gemeinderäte (§ 29 Abs. 1 GemO) gewählt. Die Wahl ist 
widerruflich. 
 
Die Zusammensetzung der jeweils 4 entsendeten Vertreter und deren Stellvertreter 
aus den Ortsgemeinderäten Sohren und Büchenbeuren bestimmt sich entsprechend 
§ 5 Abs. 4 der Verbandsordnung nach dem politischen Meinungs- und Kräfteverhältnis 
der Parteien bzw. Wählergruppen im jeweiligen Ortsgemeinderat. Dies ergibt auf der 
Grundlage des Wahlergebnisses der Kommunalwahl vom 26.05.2019 folgende 
Sitzverteilung: 
 

Ortsgemeinde- Fraktion erhaltene Verhältnis

rat Stimmen Dezimal gerundet Dezimal gerundet

Sohren CDU 11.647 47,48% 9,50 9 1,90 2

SPD 7.025 28,64% 5,73 6 1,15 1

FWG 5.856 23,87% 4,77 5 0,95 1

Gesamt 24.528 100,00% 20,00 20 4,000 4

Büchenbeuren SPD 2.860 34,60% 5,54 6 1,384 1

FWG 5.405 65,40% 10,46 10 2,616 3

Gesamt 8.265 100,00% 16,00 16 4,000 4

Anzahl Sitze OGRat Anzahl Sitze VS ZV

 

Danach sind von den 4 zu entsendenden Vertretern und deren Stellvertretern der 
Ortsgemeinde Sohren in die Verbandsversammlung des „Zweckverband 
Gewerbegebiet Sohren-Büchenbeuren an der K 75“  jeweils 2 Vertreter der CDU und 
jeweils 1 Vertreter der SPD und der FWG zu entsenden und zu wählen. 

Die Ortsgemeinde Sohren hat bereits die Vertreter/Stellvertreter des 
Verbandsmitgliedes Ortsgemeinde Sohren in der Verbandsversammlung mit Sitzung 
vom 27.08.2019 wie folgt gewählt: 

 

Weitere Vertreter /Stellvertreter des VM Ortsgemeinde Sohren 
 
Weitere Vertreter (Fraktion) 1. Stellvertreter (Fraktion) 2. Stellvertreter (Fraktion) 
Olaf Schmaus (CDU) Wolfgang Ottenbreit (CDU) Marco Geißler (CDU) 
Guido Hübinger  (CDU) Ralf Bonn (CDU) Frank Wüllenweber (CDU) 
Klaus Gewehr (SPD) Oliver Gälzer (SPD) Armin Heydt (SPD) 
Uli Brummer (FWG) Friedhelm Hoffmann (FWG) Thomas Kupp (FWG) 

 

Von den 4 zu entsendenden Vertretern und deren Stellvertretern der Ortsgemeinde 
Büchenbeuren in die Verbandsversammlung des „Zweckverband Gewerbegebiet 
Sohren-Büchenbeuren an der K 75“ sind jeweils 1 Vertreter der SPD und 3 Vertreter 
der FWG zu entsenden und zu wählen. 

Die Vorlage wird im Ortsgemeinderat zunächst kontrovers diskutiert. Ratsmitglied 
Linda Geißler-Sülzle sieht wie auch schon bei der Informationsveranstaltung eine 
Verteilung der Sitze nach dem vorgelegten politischen Meinungs- und Kräfteverhältnis 
der Parteien bzw. Wählergruppen im Ortsgemeinderat für nicht gerecht an und bittet 
um die Überlassung eines weiteren Sitzes von der FWG an die SPD. Der Vorsitzende 
Guido Scherer weist darauf hin, dass der Wunsch von Linda Geißler-Sülzle in der 
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FWG-Fraktionssitzung diskutiert und abgelehnt wurde. Zudem sehen die 
Ratsmitglieder Linda Geißler-Sülzle und Ina Bernhard die Frauenquote bei dem 
vorliegenden gemeinsamen Vorschlag nicht berücksichtigt.  
 
Da ein gemeinsamer Wahlvorschlag aller Fraktionen vorliegt, beschließt der 
Ortsgemeinderat, abweichend von § 40 Abs. 5, 1. Halbsatz, GemO, offen 
abzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
- Beschlossen bei 13 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltungen 
 
Sodann werden neben dem kraft Amtes der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes angehörigen Ortsbürgermeister die 4 weiteren Vertreter in der 
Verbandsversammlung der Mitgliedsgemeinde und deren Stellvertreter unter 
Berücksichtigung des politischen Meinungs- und Kräfteverhältnis der Parteien bzw. 
Wählergruppen im Ortsgemeinderat entsprechend dem vorgelegten gemeinsamen 
Vorschlag der im Rat vertretenen Fraktionen wie folgt gewählt: 
 

Weitere Vertreter /Stellvertreter des VM Ortsgemeinde Büchenbeuren 
 
Weitere Vertreter (Fraktion) 1. Stellvertreter (Fraktion) 2. Stellvertreter (Fraktion) 
Wolfgang Hasselbach (SPD) Christian Eiserloh (SPD) Linda Geißler-Sülzle (SPD) 
Frank Hillen (FWG) Angela Thomas (FWG) Peter Kaufmann (FWG) 
Volker Winter (FWG) Rolf Legran (FWG) Jürgen Schäfer (FWG) 
Holger Schoddel (FWG) Frank Schüler (FWG) Alexander Zaft (FWG) 

 
Abstimmungsergebnis: 
- Beschlossen bei 13 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltungen 
 
Die Gewählten nehmen die Wahl an.  
 
Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht bei der Wahl gemäß § 36 Abs. 3 Ziffer 1 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO). 
 
 
TOP 5 – Ersatzbeschaffung Mulcher 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass der im Bauhof der Gemeinde vorhandene Mulcher 
beim Gebrauch einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat. Der alte Mulcher 
wurde vor ca. 15 Jahren zu einem Kaufpreis von rund 3.900 € angeschafft. Ein 
Ausleihen eines passenden Gerätes bei den Nachbargemeinden kommt mangels 
dortiger Vorhaltung nicht in Frage. 
 
Eine Preisanfrage für die Neubeschaffung eines passenden Mulchers bei 3 Firmen 
führte zu folgendem Ergebnis: 
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Nr. Anbieter Angebotssumme brutto

1. Brust Landmaschinen GmbH, Gösenroth 6.650,00 €

2. Bieter nicht wertbar wg. Gewicht

3. Bieter nicht wertbar wg. Gewicht  
 
Der alte Mulcher Agrimaster hatte ein Eigengewicht von 278 kg. Der von der Firma 
Brust angebotene neue Mulcher Dragone Mulcher Typ Road L-130 ist mit einem 
Eigengewicht von 295 kg nur geringfügig schwerer als der alte Mulcher und kann 
deshalb ohne Gegengewicht an den vorhandenen Traktor angehängt werden.  
 
Die Angebote der 2 weiteren Bieter hingegen können sind wegen des zu hohen 
Eigengewichtes der Mulcher (360 bzw. 390 kg) für den vorhandenen Traktor 
unbrauchbar und können nicht gewertet werden. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Auftrag für die Neubeschaffung eines passenden 
Mulchers der Firma Brust Landmaschinen GmbH, Gösenroth, zum angebotenen Preis 
in Höhe von brutto 6.650 € zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
- Beschlossen bei 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen 
 
 
TOP 6 – Verschiedenes 
 
6.1 Wohnraumsuche für Studenten der Hochschule der Polizei 
Der Freundeskreis der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz startet für den Standort 
Hahn-Flughafen mit mittlerweile 1.600 Studierenden, wovon etwa die Hälfte, also 800, 
auf dem Hochschulkampus präsent sind, eine Wohnungsbörse. Jährlich beginnen 
zurzeit ca. 580 junge Menschen das Studium an der Hochschule, was zu einer 
gesteigerten Nachfrage führt, die nicht mehr mit dem Angebot der Hochschule allein 
abgedeckt werden kann. Ziel ist es, mit der Wohnungsbörse einerseits den 
Studierenden neben dem bestehenden Angebot weiter Unterkunftsmöglichkeiten in 
der Region anzubieten sowie andererseits leerstehenden Wohnraum unbedenklich an 
ambitionierte Polizeistudenten zu vermieten. Aus diesem Grunde startet der 
Freundeskreis unterstützt von der VG Kirchberg eine Wohnungsbörse und lädt zu 
einer Informationsveranstaltung am 12.09.2019 um 19:30 im Bistro der Hochschule 
der Polizei ein. 
 
6.2 Klimaschutzmaßnahmen durch Ortsgemeinden 
Ratsmitglied Rolf Legran fragt an, ob und ggf. welche Maßnahmen die Ortsgemeinde 
zur Energieeinsparung (z.Bsp. Umstellung Straßenlampen auf LED) bzw. zur 
Energieerzeugung (z.Bsp. Photovoltaikanlagen) selbst durchführen könnte. Der 
Vorsitzende weist darauf hin, dass die Verbandsgemeinde zu diesen Themen einen 
Klimaschutzmanager baldmöglichst einstellen möchte, der zunächst ein 
Klimaschutzkonzept für die Verbandsgemeinde Kirchberg aufstellen soll, um mögliche 
Klimaschutzmaßnahmen herauszuarbeiten und die Fördermöglichkeiten dazu 
auszunutzen. Eine Umstellung der Straßenlampen auf LED-Beleuchtung kann die 
Ortsgemeinde aufgrund des bestehenden Vertrages mit dem RWE nur zusammen mit 
dem Netzbetreiber aushandeln. Bauamts- und Werkleiter Hans-Jürgen Dietrich erklärt, 
dass es hierzu aktuell Fördermöglichkeiten durch die Richtlinie zur Förderung von 
Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ für Kommunen 



 

 

 

17 

gibt und dass die Ortsgemeinden von der Verwaltung beraten und unterstützt werden. 
Das Thema soll auf einer der nachfolgenden Sitzungen des Ortsgemeinderates 
beraten werden. 
 
 
 
 
Gez. Guido Scherer     gez. Hans-Jürgen Dietrich 
 
 

Guido Scherer 
Ortsbürgermeister  
 

 
 
 

 
 

Hans-Jürgen Dietrich 
Protokollführer 
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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates  
der Ortsgemeinde Büchenbeuren vom 30.08.2019  

im Sitzungssaal des „Alten Amtes“, 
Hauptstraße 40, 55491 Büchenbeuren 

 
 
Anwesend: 
Guido Scherer, Ortsbürgermeister als Vorsitzender  
1. Beigeordneter und Ratsmitglied Rainer Fink  
3. Beigeordneter und Ratsmitglied Peter Kaufmann 
Ina Bernhard, Ratsmitglied 
Christian Eiserloh, Ratsmitglied   
Harald Fink, Ratsmitglied  
Linda Geißler-Sülzle, Ratsmitglied 
Wolfgang Hasselbach, Ratsmitglied 
Frank Hillen, Ratsmitglied 
Rolf Legran, Ratsmitglied  
Jürgen Schäfer, Ratsmitglied  
Holger Schoddel, Ratsmitglied  
Frank Schüler, Ratsmitglied  
Volker Winter, Ratsmitglied 
Alexander Zaft, Ratsmitglied 
 
Es fehlte entschuldigt: 
2. Beigeordneter und Ratsmitglied Dr. Jürgen Alpers 
Angela Thomas, Ratsmitglied 
 
Von der Verwaltung anwesend: 
Oberverwaltungsrat Hans-Jürgen Dietrich als Protokollführer 
 
 
Ferner anwesend: 
--- 
 
Beginn: 22.05 Uhr 
Ende: 22:10 Uhr 
 
TOP 7 – Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse: 
In einem Zwangsversteigerungsverfahren wurde Ortsbürgermeister Guido Scherer 
ermächtigt, namens der Ortsgemeinde Büchenbeuren ein Gebot abzugeben. 
 
 
 
Gez. Guido Scherer     gez. Hans-Jürgen Dietrich 
 

Guido Scherer 
Ortsbürgermeister  
 

 
 
 

 
 

Hans-Jürgen Dietrich 
Protokollführer 

 


